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Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 

Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes – Stromsteuer auf EU-Mindestmaß – Bürokratieab-

bau oder Systembruch? 

Der Bundesrat hat am 17.10.2025 seine Stellungnahme zur geplanten Reform des Energie- und 

Stromsteuerrechts (Regierungsentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- 

und des Stromsteuergesetzes) abgegeben und dabei wesentliche Änderungen vorgeschlagen. 

Die Forderungen betreffen insbesondere die Höhe der Stromsteuer und den Fortbestand zahlrei-

cher Entlastungstatbestände: 

› Absenkung auf das europäische Mindestmaß 

Nach Vorstellung des Bundesrats sollen die Steuerbeträge künftig den in der Energiesteuer-

Richtlinie 2003/96/EG festgelegten Mindestwerten entsprechen. Damit würde die Strom-

steuer auf 0,50 Euro je MWh für betriebliche und 1,00 Euro je MWh für nicht-betriebliche Ver-

wendungen reduziert. 

Zur Begründung verweisen die Länder auf die weiterhin hohen Strompreise und den Wunsch, 

die Elektrifizierung von Wärme, Verkehr und Industrie zu fördern. Die bisherige Stromsteuer 

habe ihre Lenkungswirkung weitgehend verloren; eine Absenkung könne Wettbewerbsfähig-

keit sichern, soziale Akzeptanz erhöhen und zugleich Verwaltungsverfahren vereinfachen. 

Offen bleibt jedoch, wie die Unterscheidung zwischen den beiden Steuersätzen in der Praxis 

ausgestaltet werden soll. Gerade bei gemischt genutzten Anlagen oder gemeinsamer Mes-

sung bestehen bislang keine Regelungen zur sachgerechten Zuordnung. Eine weitergehende 

Vereinfachung durch einen einheitlichen Steuersatz von 1 Euro je MWh wird derzeit weder 

vom Bundesrat noch von der Bundesregierung verfolgt. 

› Streichung der Entlastungstatbestände nach §§ 9a bis 9e StromStG 

Parallel zur Senkung des Steuersatzes fordert der Bundesrat, die bestehenden Entlastungstat-

bestände vollständig aufzuheben. Nach seiner Auffassung wären gesonderte Befreiungen ent-

behrlich, wenn alle Stromverbraucher einem einheitlich niedrigen Steuersatz unterliegen. 

Diese Maßnahme würde die Systematik des Stromsteuerrechts vereinfachen, gleichzeitig aber 

für Unternehmen, die bislang von vollständigen Steuerbefreiungen profitierten, zu Mehrbelas-

tungen führen. Besonders betroffen wären energieintensive Branchen, die ihre Prozesse bis-

lang über spezielle Entlastungstatbestände steuerschonend gestalten konnten. 

› Biomasse und Technologieoffenheit 

Der Bundesrat äußert darüber hinaus deutliche Kritik an der geplanten Streichung von Strom 

aus Biomasse, Klär- und Deponiegas aus der Definition erneuerbarer Energieträger. Nach Auf-

fassung der Länder würde dies nachhaltige Energieträger gegenüber anderen erneuerbaren 

Quellen benachteiligen und zusätzliche Nachweis- und Meldepflichten für Anlagenbetreiber 

nach sich ziehen. Der Bundesrat betont die Notwendigkeit, den Grundsatz der Technologieof-

fenheit beizubehalten und unionsrechtliche Vorgaben zur Anerkennung nachhaltiger Biomasse 

zu berücksichtigen. 
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Ausblick: Die politische Diskussion über eine Absenkung der Stromsteuer auf das europäische 

Mindestmaß ist nicht neu. Sie war bereits im Koalitionsvertrag der Bundesregierung als kurzfris-

tige Entlastungsmaßnahme vorgesehen, wurde jedoch später aus finanziellen Gründen wieder zu-

rückgenommen. Entsprechend kontrovers wird der aktuelle Vorschlag des Bundesrates bewertet. 

Ob die Bundesregierung die Forderung aufgreift, hängt maßgeblich von der haushaltspolitischen 

Lage und den verfügbaren Finanzierungsspielräumen ab. Eine umfassende Senkung der Strom-

steuer würde zu erheblichen Mindereinnahmen im Bundeshaushalt führen und bedarf daher einer 

politischen Abwägung zwischen Entlastungseffekt und fiskalischer Tragfähigkeit. Im weiteren Ge-

setzgebungsverfahren wird sich zeigen, ob die Anregungen des Bundesrates lediglich als Impuls 

zur Diskussion dienen oder tatsächlich den Weg für eine grundlegende Neuordnung des Strom-

steuerrechts bereiten. 

 

BFH: Keine Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b EStG bei Abriss und Neu-

bau eines Einfamilienhauses 

Der IX. Senat des BFH hat mit Urteil vom 12.08.2025 (IX R 24/24) entschieden, dass die Sonderab-

schreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b EStG nicht zu gewähren ist, wenn ein Einfamilien-

haus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Die Steuerförderung setzt vielmehr voraus, 

dass durch die Baumaßnahme bisher nicht vorhandene Wohnungen geschaffen werden. Dies er-

fordert eine Vermehrung des vorhandenen Wohnungsbestands. 

Der Klägerin gehörte ein vermietetes Einfamilienhaus. Nachdem sie sich zum Abriss des sanie-

rungsbedürftigen, aber noch funktionsfähigen Hauses entschlossen hatte, stellte sie im Jahr 2019 

einen Bauantrag für ein neues Einfamilienhaus. Im Juni 2020 ließ sie das alte Haus abreißen. Ab Juli 

2020 wurde der Neubau errichtet, den die Klägerin ebenfalls vermietete. Das Finanzamt berück-

sichtigte die reguläre Abschreibung, lehnte jedoch die beantragte Sonderabschreibung nach 

§ 7b EStG ab. Die Klage blieb erfolglos. 

Die Revision wies der BFH zurück und bestätigte die Sichtweise der Vorinstanz. Der Zweck der 

Sonderabschreibung nach § 7b EStG liege darin, Anreize für die zeitnahe Schaffung zusätzlichen 

Wohnraums zu bieten und damit die Wohnraumknappheit zu bekämpfen. Dies folge aus der Ent-

stehungsgeschichte des Gesetzes, das Teil der sogenannten Wohnraumoffensive der damaligen 

Bundesregierung war. Der Abriss und anschließende Neubau einer Immobilie ohne Schaffung ei-

nes zusätzlichen Bestands an Wohnungen erfülle dieses Ziel nicht. Anderes könne nur gelten, 

wenn der Neubau in keinem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem vorherigen Abriss 

stehe. Im Streitfall lag ein solcher Ausnahmefall nicht vor. Denn die Klägerin hatte von Anfang an 

geplant, das abgerissene Einfamilienhaus durch ein neues zu ersetzen, und die Bauarbeiten folg-

ten zeitlich unmittelbar aufeinander. 

 

BFH: Rücklage nach § 6b EStG und Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs  

Hat ein bilanzierender Steuerpflichtiger eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG zu Unrecht gebildet, 

begründet dies einen Bilanzierungsfehler, der nach den Regeln des formellen Bilanzenzusammen-

hangs unter Wahrung der verfahrensrechtlichen Schranken für den Erlass von Steuer- und Steu-

eränderungsbescheiden zu korrigieren ist. Dies hat der BFH mit Urteil vom 02.07.2025 (XI R 

27/22) entschieden. 



T A X  W E E K L Y  

# 3 6  |  2 4 . 1 0 . 2 0 2 5  

Seite 4 von 7 

 

Im Streitfall veräußerte die Klägerin, eine GmbH, im Jahr 2002 ihren gesamten Immobilienbestand. 

Den dabei erzielten Gewinn stellte sie in eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG ein, mit der sie zur 

Körperschaftsteuer 2002 veranlagt wurde. Der Vorbehalt der Nachprüfung wurde später aufgeho-

ben. Für das Streitjahr 2003 vertrat das Finanzamt nach einer Außenprüfung die Auffassung, dass 

die Rücklage im Jahr 2002 nicht hätte gebildet werden dürfen. Nach den Grundsätzen des formel-

len Bilanzenzusammenhangs sei die Rücklage nunmehr aufzulösen. Denn ein Bilanzfehler müsse 

grundsätzlich in der ersten Schlussbilanz richtiggestellt werden, in der dies verfahrensrechtlich 

möglich sei. Da die Veranlagung zur Körperschaftsteuer für das Jahr 2023 noch nicht bestands-

kräftig sei, liege diese Voraussetzung für die Berichtigung des Bilanzfehlers vor.  

Das Finanzgericht vertrat hingegen eine gegenteilige Auffassung und gab der Klage statt. Danach 

seien die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs für eine Rücklage gemäß § 6b EStG 

nicht maßgeblich, weil kein Bilanzfehler vorliege. Denn mit § 6b Abs. 3 EStG werde lediglich ein 

Saldoposten im steuerlichen Eigenkapital angesprochen. Das Eigenkapital sei in der Summe nach 

Ansatz der Rücklage unverändert geblieben. 

Nunmehr hat der BFH jedoch das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und den Rechtsstreit an das 

Finanzgericht zurückverwiesen. Zu Unrecht habe das Finanzgericht angenommen, dass die 

Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs auf eine zu Unrecht gebildete Rücklage ge-

mäß § 6b EStG nicht anzuwenden seien. Vielmehr sei eine zu Unrecht gebildete Rücklage nach 

§ 6b EStG im ersten verfahrensrechtlich noch offenen Jahr zu berichtigen. Entgegen der Auffas-

sung des Finanzgerichts könne eine solche Rücklage nicht bloß Ausdruck einer falschen bilanziel-

len Behandlung verstanden werden. Hingegen liege mit der Rücklage nach § 6b EStG ein fehler-

hafter Bilanzposten – ein Bilanzfehler – vor. Denn auch wenn die stillen Reserven, die in der Rück-

lage steuerlich verhaftet bleiben, der Sache nach Eigenkapital darstellen würden, müsse hierfür in 

der Steuerbilanz ein eigenständiger Passivposten ausgewiesen werden.  

Die bilanzielle Selbständigkeit einer Rücklage gemäß § 6b Abs. 3 EStG habe der BFH in mehreren 

Urteilen stillschweigend auch dadurch anerkannt, dass ihr Ansatz bis zur Bestandskraft des maß-

geblichen Bescheids nur im Rahmen einer zulässigen Bilanzänderung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG 

möglich sei. Hätte die Rücklage lediglich den Charakter eines unselbständigen Saldopostens im 

Eigenkapital, bedürfte es einer Bilanzänderung erst gar nicht, denn dieses bliebe im Ergebnis un-

verändert. 

Schließlich könnten auch gleichheitsrechtliche Bedenken zu keinem anderen Ergebnis führen. Es 

mag zwar zutreffen, dass für bilanzierende Steuerpflichtige im Vergleich zu solchen, die ihren Ge-

winn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, ungünstigere Periodengewinne entste-

hen können, weil bei bilanzierenden Steuerpflichtigen eine bestandskräftig zu Unrecht in An-

spruch genommene Rücklage über den formellen Bilanzenzusammenhang früher korrigiert wer-

den könne als bei Letzteren. Allerdings sei eine frühere Gewinnrealisierung bei bilanzierenden 

Steuerpflichtigen – insoweit wie an zahlreichen anderen Stellen – nicht verfassungswidrig; ent-

scheidend sei allein der identische Totalgewinn. 

 

BFH: Schenkungsteuer – Einlage eines Familienheims in eine Ehegatten-GbR 

Der BFH hat mit Urteil vom 04.06.2025 (II R 18/23) entschieden, dass die Steuerbefreiung für die 

lebzeitige Zuwendung eines Familienheims unter Ehegatten auch dann zu gewähren sein kann, 

wenn der eine Ehegatte das Familienheim in eine Ehegatten-GbR einlegt, an der die Ehegatten zu 

gleichen Teilen beteiligt sind.  
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Im Streitfall waren der Kläger und seine Ehefrau je zu ½ Gesellschafter einer im Jahr 2020 durch 

notariell beurkundeten Vertrag errichteten GbR. Die Ehefrau war Alleineigentümerin eines mit ei-

nem Wohnhaus bebauten Grundstücks, das die Eheleute selbst zu eigenen Wohnzwecken nutz-

ten (Familienheim). In derselben notariellen Urkunde übertrug die Ehefrau unentgeltlich das Fami-

lienheim in das Gesellschaftsvermögen der GbR. Die hierdurch zugunsten des Klägers bewirkte 

Berechtigung an dem Grundstück bezeichneten die Ehegatten als unentgeltliche ehebedingte Zu-

wendung der Ehefrau an den Kläger. Der Kläger gab eine Schenkungsteuererklärung ab und be-

antragte die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG. 

Das Finanzamt sah den Kläger durch die unentgeltliche Übertragung zwar in Höhe des hälftigen 

Werts des Familienheims als bereichert an und setzte entsprechend Schenkungsteuer fest. Die 

beantragte Steuerbefreiung gestand es ihm allerdings nicht zu. 

Mit der Klage vor dem Finanzgericht hatte der Kläger Erfolg. Der BFH schloss sich der Auffassung 

des Finanzgerichts an und wies die durch das Finanzamt eingelegte Revision als unbegründet zu-

rück. Zivilrechtlich hat durch die unentgeltliche Übertragung zwar die GbR als eigenständiger 

Rechtsträger Eigentum an dem bebauten Grundstück erlangt. Für die Schenkungsteuer wird aller-

dings der an der GbR als Gesellschafter beteiligte Ehegatte unabhängig vom Zivilrecht als in 

Höhe des hälftigen Miteigentumsanteils an dem Familienheim bereichert angesehen. Deshalb ist 

es folgerichtig, auch für die Frage der Steuerbefreiung auf den bereicherten Gesellschafter-Ehe-

gatten abzustellen und ihm die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG zu gewähren. 

Das Urteil ist zu begrüßen, da damit klargestellt wird, dass das Familienheimprivileg auch für Fa-

milienheime anwendbar ist, die sich im Gesellschaftsvermögen von Personengesellschaften befin-

den. Es ist davon auszugehen, dass die vom BFH aufgestellten Grundsätze nicht nur für den Fall 

der Einlage wie im Urteilsfall, sondern darüber hinaus auch für Fälle gelten, in denen Anteile an 

einer Familienheim-Personengesellschaft an den Ehegatten verschenkt werden. Dies dürfte die 

sog. Familienheimschaukel bei der Nachfolgegestaltung noch flexibler machen. 
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Alle am 23.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 18/23 04.06.2025 
Schenkungsteuer: Einlage eines Familienheims in eine Ehegat-

ten-GbR 

IX R 24/24 12.08.2025 
Keine Sonderabschreibung für neue Mietwohnung bei Abriss 

und Neubau 

X R 10/20 24.07.2025 
Zur Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer freiwilligen privaten 

Pflegezusatzversicherung als Sonderausgaben 

XI R 7/23 08.07.2025 Steuerfreie Tarifoptimierung von Versicherungsverträgen 

XI R 27/22 02.07.2025 
Rücklage nach § 6b EStG und Grundsätze des formellen Bilan-

zenzusammenhangs 

XI R 7/22 04.06.2025 
Vorsteuerberichtigung bei Rückzahlung von Einfuhrumsatz-

steuer nach insolvenzrechtlicher Anfechtung 

 

Alle am 23.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III B 112/24 26.09.2025 
(Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Ablehnung eines 

Verlegungsantrages) 

IV R 36/22 02.07.2025 
Zur Mitunternehmerstellung des durch einen Nießbrauch an ei-

nem Kommanditanteil Begünstigten 

IV R 37/22 02.07.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 02.07.2025 

IV R 36/22 - Zur Mitunternehmerstellung des durch einen Nieß-

brauch an einem Kommanditanteil Begünstigten 

VIII B 90/24 07.10.2025 Selbständiges Beweissicherungsverfahren 

XI R 31/23 08.07.2025 (Vorsteuerberichtigung bei Entgeltrückzahlung durch Bürgen) 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520287/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520290/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520291/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520293/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520292/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520294/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520297/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520298/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520299/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520296/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520295/
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Stellungnahme 
des Bundesrates 


Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- 
und des Stromsteuergesetzes 


 


Der Bundesrat hat in seiner 1058. Sitzung am 17. Oktober 2025 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a ist zu streichen. 


Begründung: 


Die Streichung von „Deponiegas, Klärgas und Biomasse“ aus der Definition 
für Strom aus erneuerbaren Energieträgern wird abgelehnt. Biomasse wird 
sowohl im EU-Recht als auch beispielsweise im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
sachgerecht als erneuerbarer Energieträger definiert. Die in Aussicht gestellte 
Bürokratieentlastung würde sich nicht einstellen, da die Betreiber aufgrund 
anderer Rechtsakte ohnehin Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und nachweisen 
müssen (RED II/III, BioSt-NachV).  
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2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a0 - neu - und a1 - neu - (§ 2 Nummer 2a, 3 bis 


6 und 8 StromStG), Nummer 2 Buchstabe a und b (§ 2a Absatz 1 Satz 1, 2, 3 und 


Absatz 2 Satz 1, 2, 3 StromStG), Nummer 2a - neu - (§ 3 StromStG), Nummer 6 


Buchstabe a0 - neu -, Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe c, d, d1 - neu -, 


e (§ 9 Überschrift, Nummer 5, Absatz 2, 3, 4 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 6 


Satz 3, Absatz 9 Satz 1 StromStG), Nummer 7 (§§ 9a bis 9e StromStG), 


Nummer 8 und 9 (§ 9b Absätze 1, 1a, 1b, 2 und 2a, § 9c Absatz 1 und 4 


StromStG), Nummer 11 Buchstabe b, d, f Doppelbuchstabe aa, Buchstabe f1  


- neu - und h - neu - (§ 11 Nummer 3, 4, 6a, 8 Buchstabe b, Nummer 10, 14 


Buchstabe b StromStG) 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 1 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Vor Buchstabe a ist der folgende Buchstabe a0 einzufügen: 


„a0)  Die Nummern 2a und 3 bis 6 werden gestrichen.“ 


bb) Nach Buchstabe a ist der folgende Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1)  Nummer 8 wird gestrichen.“ 


b) Nummer 2 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Buchstabe a ist durch den folgenden Buchstaben a zu ersetzen: 


„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Angabe „Beantragung“ wird durch << … weiter 


wie Vorlage … >>. 


bbb) Die Angabe „Steuerermäßigung oder Steuerentlastung“ 


wird gestrichen. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „oder der Inanspruchnahme einer 


Steuerermäßigung“ gestrichen. 


cc) Satz 3 wird gestrichen.“ 
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bb) Buchstabe b ist durch den folgenden Buchstaben b zu ersetzen: 


„b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Angabe „Beantragung“ wird durch << … weiter 


wie Vorlage … >>. 


bbb) Die Angabe „Steuerermäßigung oder Steuerentlastung“ 


wird gestrichen. 


ccc) In Nummer 1 wird die Angabe << … weiter wie 


Vorlage … >>. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „oder der Inanspruchnahme einer 


Steuerermäßigung“ gestrichen. 


cc) Satz 3 wird gestrichen.“ 


c) Nach Nummer 2 ist die folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a.  § 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt: 


„§ 3 Steuertarif 


Die Steuerbeträge für betriebliche und nichtbetriebliche 


Verwendung entsprechen den in Anhang I Tabelle C der Richtline 


2003/96/EG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten 


Mindeststeuerbeträgen.“ “ 


d) Nummer 6 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Vor Buchstabe a ist der folgende Buchstabe a0 einzufügen:  


„a0)  Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:  


„§ 9 


Steuerbefreiungen“ “ 


bb) Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist durch den folgenden 


Doppelbuchstaben bb zu ersetzen: 


„bb) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:  


„5. Strom, der auf Wasserfahrzeugen oder in Luftfahrzeugen 


erzeugt und eben dort entnommen wird;“ “ 
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cc) Buchstabe c ist durch den folgenden Buchstaben c zu ersetzen:  


„c) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.“ 


dd) Buchstabe d ist durch den folgenden Buchstaben d zu ersetzen: 


„d) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 


„1. nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 Buchstabe a << … weiter 


wie Vorlage … >>,“ 


bb) Nummer 2 wird gestrichen.“ 


ee) Nach Buchstabe d ist der folgende Buchstabe d1 einzufügen:  


„d1) Absatz 6 Satz 3 wird gestrichen.“ 


ff) Buchstabe e ist durch den folgenden Buchstaben e zu ersetzen: 


„e) Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Angabe „und die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 


und 3“ wird gestrichen. 


bb) Die Angabe „der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 << … weiter 


wie Vorlage … >>.“ 


e) Nummer 7 ist durch die folgende Nummer 7 zu ersetzen: 


„7. Die §§ 9a bis 9e werden gestrichen.“ 


f) Die Nummern 8 und 9 sind zu streichen. 


g) Nummer 11 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Buchstabe b ist durch den folgenden Buchstaben b zu ersetzen: 


„b) Die Nummern 3 und 4 werden gestrichen.“ 


bb) In Buchstabe d ist in § 11 Nummer 6a die Angabe „ , 9a“ zu streichen. 


cc) Buchstabe f Doppelbuchstabe aa ist durch den folgenden 


Doppelbuchstaben aa zu ersetzen: 


„aa) Buchstabe b wird gestrichen.“ 


dd) Nach Buchstabe f ist der folgende Buchstabe f1 einzufügen: 


„f1) Nummer 10 wird gestrichen.“ 
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ee) Nach Buchstabe g ist der folgende Buchstabe h einzufügen: 


„h) Nummer 14 Buchstabe b wird gestrichen.“ 


Begründung: 


Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und 
zur Steigerung der sozialen Akzeptanz für die Energiewende ist es erforderlich, 
die Endverbraucherstrompreise nachhaltig zu senken. Ferner bedarf es weiterer 
Anreize, um die aus Gründen des Klimaschutzes notwendig gewordenen 
Transformation der Wirtschaft hin zu strombasierten Anwendungen voran zu 
bringen. Eine Stromsteuerabsenkung auf das europarechtlich vorgeschriebene 
Mindestmaß kann dieser Anreiz sein. 


Hohe Strompreise hingegen halten Verbraucherinnen und Verbraucher von 
einem Umstieg auf elektrobasierte Anwendungen, wie Elektromobilität und 
elektrischen Wärmepumpen ab. Für die Elektrifizierung der Mobilität, der 
Wärme und für viele Industrieprozesse sind stabile Strompreise für die Breite 
der Haushalte und der kleinen und mittleren Unternehmen notwendig.  


In ihrer Funktion als Effizienzanreiz hingegen, ist die Stromsteuer inzwischen 
entbehrlich geworden.  


Die Senkung der Stromsteuer wäre die marktwirtschaftlichste Lösung, um den 
Umstieg auf klimaschonende Technologien wie E-Fahrzeuge und 
Wärmepumpen voranzutreiben. Somit würde mittelfristig zugleich der 
Förderbedarf für E-Fahrzeuge und Wärmepumpen reduziert werden. Daher soll 
eine umfassende Senkung der Stromsteuer auf den europäischen 
Mindeststeuersatz für alle Unternehmen und Verbraucherinnen und 
Verbraucher zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für alle Unternehmen und 
zur finanziellen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beitragen.  


Als Folge einer Absenkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige 
Mindestmaß werden Ausnahmen entbehrlich, deren Streichung zugleich eine 
deutliche Bürokratieentlastung bewirkt.  


3. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Der Bundesrat ist der Auffassung, dass Energie aus Biomasse bzw. Biogas 


einen wichtigen Beitrag zur Energieerzeugung in der Bundesrepublik 


Deutschland leistet. Bioenergie kann durch die Gewinnung aus 


nachwachsenden Rohstoffen zudem nachhaltig erzeugt werden. Darüber hinaus 


ist diese Form der Energie sowohl grund- als auch spitzenlastfähig. In der 


Bundesrepublik Deutschland wurde in den vergangenen Jahren ein breites Netz 


an Bioenergieanlagen aufgebaut, das einen relevanten Einfluss auf den 


deutschen Strommix hat (Biomasse mit einem Anteil an der 


Bruttostromerzeugung 2024 von 8,7 Prozent; Quelle: destatis, Tabelle 
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Bruttostromerzeugung in Deutschland, 22. Juni 2025). Die Energieerzeugung 


aus Biomasse ist zudem kein Selbstzweck. Sie fügt sich vielmehr in das 


Gesamtsystem land- und forstwirtschaftlicher Flächennutzung ein, indem 


insbesondere nicht anderweitig verwertbare organische Stoffe noch einer 


sinnvollen und nachhaltigen Nutzung zugeführt werden können. 


4. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Eine einseitige Mehrbelastung zu Lasten von Bioenergieanlagen würde eine 


Errichtung neuer und effizienterer Anlagen ausbremsen und auch die 


wirtschaftliche Fortführung bestehender Anlagen massiv gefährden, was nicht 


zuletzt auch Auswirkungen auf die Erreichung der Klimaziele hätte.  


5. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Der Bundesrat lehnt die Streichung von Strom aus Deponiegas, Klärgas oder 


aus Biomasse aus der Definition von Strom aus erneuerbaren Energieträgern in 


§ 2 Nummer 7 Stromsteuergesetz (StromStG) ab. Durch die Streichung würde 


nachhaltige Biomasse im Verhältnis zu anderen erneuerbaren Energien 


schlechter gestellt. Dies bewirkt, dass diese Energieträger nicht mehr der 


Stromsteuerbefreiung nach § 9 StromStG unterfallen. Die vorgesehene 


Änderung widerspricht dem Grundsatz der Technologieoffenheit. 


6. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Der Bundesrat weist darauf hin, dass gemäß Artikel 2 Absatz 2 Nummer 1 der 


Richtlinie (EU) 2018/2001 (sogenannte RED II) Biomasse explizit als 


erneuerbare Energiequelle definiert wird. Diese Definition gilt unionsweit 


einheitlich und ist unmittelbar bindend für die Mitgliedstaaten, auch im Kontext 


beihilferechtlicher Differenzierungen. Biomasse wird nicht nur im EU-Recht, 


sondern auch in zentralen deutschen Rechtsakten eindeutig als erneuerbarer 


Energieträger geführt. Ein pauschaler Ausschluss aus der Definition 


erneuerbarer Energieträger im Stromsteuerrecht bricht mit der bewährten 


einheitlichen Systematik und steht im Widerspruch zu unionsrechtlichen sowie 


nationalen Regelungen. 
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7. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Es ist im Übrigen nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber diese Form der 


Energieerzeugung in anderen Rechtsgebieten (vgl. § 3 Nummer 21 


Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023) als erneuerbare Energie definiert und den 


Anlagenbetreibern für die Erzeugung dieser Energie bereits eine umfangreiche 


Nachweisführung hinsichtlich Nachhaltigkeit und Treibhausgaseinsparung, 


insbesondere im Rahmen der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 


(BioSt-NachV), auferlegt, sie aber im Stromsteuerrecht mit dem Argument des 


Bürokratieabbaus aufgrund eines neu einzuführenden Nachweissystems von der 


Definition und Begünstigung erneuerbarer Energieträger ausschließt. Aber 


anstatt Bürokratie zu vermeiden, würde der Wegfall der Steuerbefreiung diesen 


Anlagenbetreibern vielmehr sogar neue Bürokratie aufbürden, die mit der 


Steuerpflicht verbunden ist (insbesondere Steueranmeldung, Vorauszahlungen, 


Mengenermittlung und Unterlagenvorhaltung). Der Gesetzeszweck wird daher 


insoweit verfehlt und sogar ins Gegenteil verkehrt. Eine Harmonisierung der 


Definition von erneuerbaren Energien innerhalb des nationalen Rechtsrahmens 


ist vor diesem Hintergrund zu gewährleisten. 


8. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Auch steht das EU-Recht einem Beibehalt nicht entgegen. Die Richtlinie 


2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 


gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 


Energieerzeugnissen und elektrischem Strom sieht in Artikel 15 Absatz 1 


Buchstabe b vor, dass Mitgliedstaaten für elektrischen Strom, der aus Biomasse 


oder aus Biomasse hergestellten Erzeugnissen gewonnen wird, 


uneingeschränkte oder eingeschränkte Steuerbefreiungen oder 


Steuerermäßigungen gewähren können. Nach der Verordnung 


(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 


Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 


Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 


Europäischen Union – AEUV (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – 


AGVO) ist eine Steuerbefreiung für Strom aus Biomasse, soweit die 


Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für Treibhausgaseinsparungen der 


Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
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Quellen (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) erfüllt sind, sogar von der 


Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, siehe Artikel 44 


Absatz 3 Buchstabe c AGVO. Die Gewährung der Steuerbefreiung von aus 


Biomasse erzeugtem Strom ist nach EU-Recht also auch weiterhin möglich. 


Soweit in Bioenergieanlagen verwertete Biomasse und Biogas unter den 


Geltungsbereich der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung fallen, 


erscheint durch die danach bereits zu führenden Nachweise der 


Nachhaltigkeitskriterien und der Kriterien für Treibhausgaseinsparungen gemäß 


§§ 3 bis 6 BioSt-NachV hierdurch auch kein bedeutender zusätzlicher 


Bürokratieaufwand anzufallen. 


9. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass durch die Streichung von Biomasse aus 


der Definition von Strom aus erneuerbaren Energieträgern nachhaltige 


Biomasse im Verhältnis zu anderen erneuerbaren Energien schlechter gestellt 


wird. Dies widerspricht dem Grundsatz der Technologieoffenheit. Die 


Gewährung der Steuerbefreiung von aus Biomasse erzeugtem Strom ist nach 


EU-Recht weiterhin möglich (siehe Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b der 


sogenannten Energiebesteuerungsrichtlinie 2003/96/EG sowie Artikel 44 


Absatz 3 Buchstabe c der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 


(EU) Nr. 651/2014). Es ist im Übrigen nicht nachvollziehbar, dass die 


Bundesregierung den Anlagenbetreibern für die Erzeugung dieser Energie eine 


umfangreiche Nachweisführung hinsichtlich Nachhaltigkeit und 


Treibhausgaseinsparung, insbesondere im Rahmen der Biomassestrom-Nach-


haltigkeitsverordnung, auferlegt, sie aber im Stromsteuerrecht unter dem 


Argument des Bürokratieabbaus aufgrund eines vermeintlich neu 


einzuführenden Nachweissystems von der Definition und Begünstigung 


erneuerbarer Energieträger ausschließt. Es wäre ohne zusätzlichen 


Verwaltungsaufwand möglich, bestehende Nachhaltigkeitsnachweise im 


Stromsteuerrecht anzuerkennen. Der Verweis auf den alternativen 


Fördertatbestand in § 9 Absatz 1 Nummer 3 („hocheffiziente KWK-Anlagen 


mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt“) trifft aufgrund 


der vorgenannten Begrenzung der elektrischen Nennleistung nicht auf alle von 


der Streichung in § 2 Nummer 7 benachteiligten Anlagen zu und ist somit nur 


unvollständig wirksam. 
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10. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 2 Nummer 7 StromStG) 


Der Bundesrat fordert daher, dass Strom aus Deponiegas, Klärgas und 


Biomasse weiterhin als Strom aus erneuerbaren Energieträgern gilt und damit 


insbesondere Zugang zur Steuerbefreiung nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 


StromStG erhält. Dies soll sowohl für die Energieträger gelten, die in den 


Anwendungsbereich der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung fallen, 


soweit deren Nachhaltigkeitskriterien und deren Kriterien für 


Treibhausgaseinsparungen erfüllt sind, als auch für Energieträger, die nicht in 


den Anwendungsbereich der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung fallen. 


Der Bund wird aufgefordert, dies EU-beihilferechtskonform umzusetzen und 


die erforderlichen beihilferechtlichen Anzeigen zu erteilen bzw. 


Genehmigungen einzuholen. Aus Sicht des Bundesrates müssen außerdem die 


damit einhergehenden Pflichten nach Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 4 der 


RED II umgesetzt werden. Da die dort in Bezug genommenen 


Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der EEG-Förderung ohnehin bereits von 


vielen Anlagen erfüllt werden, steht dem kein unverhältnismäßiger 


bürokratischer Aufwand entgegen. 


11. Zu Artikel 1 allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt die in dem Gesetzentwurf festgelegten Maßnahmen. 


Insbesondere die Verstetigung der Entlastung nach § 9b Stromsteuergesetz 


bis auf den europäischen Mindeststeuersatz für Unternehmen des 


Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft wird begrüßt.  


b) Der Bundesrat hält allerdings eine schnellstmögliche und dauerhafte 


Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für alle 


Verbrauchergruppen für erforderlich. 


Begründung: 


Zu Ziffer 11 Buchstabe a, Ziffer 12 Buchstabe a und Ziffer 13  


Die Strompreise sind in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin deutlich zu 
hoch. Das gilt nicht nur für das produzierende Gewerbe und Unternehmen der 
Land- und Forstwirtschaft, sondern auch für viele Mittelständler und 
Handwerksbetriebe, die nicht zum produzierenden Gewerbe gehören, sowie für 
Privathaushalte. Die Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich 
zulässige Mindestmaß für alle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher, 
wie es im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ausdrücklich 
vereinbart wurde, wäre eine einfache Möglichkeit zur allgemeinen Entlastung 
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bei den Strompreisen. Derzeit beträgt der Stromsteuertarif grundsätzlich 
20,50 Euro je Megawattstunde. Für die betriebliche Verwendung könnte dieser 
auf 0,50 Euro für eine Megawattstunde und für die nichtbetriebliche 
Verwendung auf 1 Euro für eine Megawattstunde in relevantem Maß gesenkt 
werden. Eine solche Senkung würde zudem den Anreiz zur Transformation 
von fossilen Brennstoffen hin zu elektrischer Energie stärken. Außerdem 
entfiele in relevantem Maß Antragsbürokratie für das produzierende Gewerbe 
und die Land- und Forstwirtschaft sowie die zuständigen Zollbehörden, weil 
kein Nachweis der Branchenzugehörigkeit mehr notwendig wäre. 


Zu Ziffer 11 Buchstabe b 


Die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für alle 
Verbrauchergruppen ist ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von hohen 
Energiekosten. Die Senkung für alle ist zudem ein Beitrag zur Transformation 
des Energiesystems, da dadurch Anreize zur Elektrifizierung gesetzt werden. 
Sie ist darüber hinaus ein Beitrag für mehr Akzeptanz für die Transformation 
des Energiesystems und für Vertrauen in politisches Handeln. Das gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund der Ankündigung im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle 
auf das europäische Mindestmaß zu senken. 


12. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 9b StromStG) 


a) Der Bundesrat fordert, die Stromsteuer für alle Letztverbraucherinnen und 


Letztverbraucher auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß zu senken 


und dies zu verstetigen. 


b) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren den 


vorliegenden Gesetzesentwurf zu ergänzen und eine Senkung der 


Stromsteuer für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland auf das 


europäische Mindestmaß zu beschließen.  


Er sieht die Notwendigkeit, Verbraucherinnen und Verbraucher bei den 


Energiepreisen dauerhaft und so schnell wie möglich um mindestens 5 Cent 


pro Kilowattstunde zu entlasten und hierfür als eine Sofortmaßnahme die 


Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken und weitere 


Umlagen und Netzentgelte zu reduzieren. Vor dem Hintergrund, dass 


Deutschland EU-weit die teuersten Verbraucherstrompreise hat, fordert der 


Bundesrat dazu auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren strukturelle 


Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbraucherstrompreise bis auf den EU-


Durchschnitt abzusenken und hierzu alle Umlagen, Abgaben und Steuern 


kritisch zu überprüfen. 
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Begründung: 


Zu Ziffer 11 Buchstabe a, Ziffer 12 Buchstabe a und Ziffer 13  


Die Strompreise sind in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin deutlich zu 
hoch. Das gilt nicht nur für das produzierende Gewerbe und Unternehmen der 
Land- und Forstwirtschaft, sondern auch für viele Mittelständler und 
Handwerksbetriebe, die nicht zum produzierenden Gewerbe gehören, sowie für 
Privathaushalte. Die Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich 
zulässige Mindestmaß für alle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher, 
wie es im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ausdrücklich 
vereinbart wurde, wäre eine einfache Möglichkeit zur allgemeinen Entlastung 
bei den Strompreisen. Derzeit beträgt der Stromsteuertarif grundsätzlich 
20,50 Euro je Megawattstunde. Für die betriebliche Verwendung könnte dieser 
auf 0,50 Euro für eine Megawattstunde und für die nichtbetriebliche 
Verwendung auf 1 Euro für eine Megawattstunde in relevantem Maß gesenkt 
werden. Eine solche Senkung würde zudem den Anreiz zur Transformation 
von fossilen Brennstoffen hin zu elektrischer Energie stärken. Außerdem 
entfiele in relevantem Maß Antragsbürokratie für das produzierende Gewerbe 
und die Land- und Forstwirtschaft sowie die zuständigen Zollbehörden, weil 
kein Nachweis der Branchenzugehörigkeit mehr notwendig wäre. 


Zu Ziffer 12 Buchstabe b 


Der Bundesrat ist der Auffassung, dass eine Entlastung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher bei den Energiepreisen dringend erforderlich ist. Aus Sicht 
der Länder lässt sich nicht begründen, warum Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei den Energiepreisen im Vergleich zu Industrie und 
Landwirtschaft benachteiligt werden sollen, wie im vorliegenden 
Gesetzesentwurf vorgesehen. 


Die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß ist neben 
weiteren Maßnahmen ein wirksames Instrument zur Entlastung der privaten 
Haushalte, aber auch des Handwerks und des Einzelhandels. Trotz eines 
deutlichen Rückgangs des durchschnittlichen Großhandelsstrompreises (im 
Jahr 2024 um ca. 18 Prozent) kam diese Entwicklung bisher nicht bei den 
Endverbraucherinnen und Endverbrauchern an. Vielmehr werden weiter 
steigende Strompreise prognostiziert. 


Die Absenkung der Stromsteuer für Verbraucherinnen und Verbraucher auf das 
europäische Mindestmaß ist somit ein notwendiger erster Schritt, 
Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Energiepreisen dauerhaft zu 
entlasten. 


Die bisherige Planung der Bundesregierung, eine Steuersenkung lediglich 
„sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen“, vorzusehen, ist aus 
verbraucherpolitischer Sicht nicht akzeptabel. Gerade Menschen mit geringem 
Einkommen sind in besonderem Maße auf unmittelbare Entlastungen 
angewiesen. 


Darüber hinaus würde eine wirksame Entlastung der Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei den Energiepreisen entscheidend dazu beitragen, die 
gesellschaftliche Akzeptanz für die dringend erforderliche Energiewende 
weiter zu stärken. 
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13. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 9b StromStG) 


Der Bundesrat ist der Ansicht, dass dies möglichst rasch umgesetzt werden 


muss, da nur so zuverlässig alle kleineren Unternehmen, Handwerksbetriebe 


und privaten Verbraucher gleichmäßig nach ihrem jeweiligen Stromverbrauch 


entlastet werden. 


Begründung:  


Zu Ziffer 11 Buchstabe a, Ziffer 12 Buchstabe a und Ziffer 13 


Die Strompreise sind in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin deutlich zu 
hoch. Das gilt nicht nur für das produzierende Gewerbe und Unternehmen der 
Land- und Forstwirtschaft, sondern auch für viele Mittelständler und 
Handwerksbetriebe, die nicht zum produzierenden Gewerbe gehören, sowie 
für Privathaushalte. Die Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich 
zulässige Mindestmaß für alle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher, 
wie es im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ausdrücklich 
vereinbart wurde, wäre eine einfache Möglichkeit zur allgemeinen Entlastung 
bei den Strompreisen. Derzeit beträgt der Stromsteuertarif grundsätzlich 
20,50 Euro je Megawattstunde. Für die betriebliche Verwendung könnte 
dieser auf 0,50 Euro für eine Megawattstunde und für die nichtbetriebliche 
Verwendung auf 1 Euro für eine Megawattstunde in relevantem Maß gesenkt 
werden. Eine solche Senkung würde zudem den Anreiz zur Transformation 
von fossilen Brennstoffen hin zu elektrischer Energie stärken. Außerdem 
entfiele in relevantem Maß Antragsbürokratie für das produzierende Gewerbe 
und die Land- und Forstwirtschaft sowie die zuständigen Zollbehörden, weil 
kein Nachweis der Branchenzugehörigkeit mehr notwendig wäre. 


14. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt die Zielrichtung des Gesetzentwurfs, durch Strom-


steuerentlastungen die Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Gewerbes 


zu stärken. Er weist jedoch darauf hin, dass die vorgesehene Umsetzung mit 


einem erheblichen Aufwand für die Unternehmen und hohen 


Bürokratiekosten verbunden ist. 


b) Der Bundesrat äußert Bedenken gegenüber den im Gesetzentwurf vorge-


sehenen Antrags- und Nachweispflichten, insbesondere der aufwendigen 


Abgrenzung von Drittstrommengen, den monatlichen Vorauszahlungen 


sowie den umfangreichen elektronischen Verfahren. Für kleine und mittlere 


Unternehmen sowie Handwerksbetriebe entsteht dadurch ein erheblicher 


Verwaltungsaufwand, der die beabsichtigte Entlastungswirkung faktisch 


konterkariert. Der Bundesrat fordert daher, die vorgesehenen Pflichten im 
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Hinblick auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen und durch 


Bagatellregelungen, pauschalierte Nachweisformen sowie vereinfachte 


digitale Verfahren im Antragsprozess spürbar zu reduzieren. 


c) Der Bundesrat spricht sich darüber hinaus für eine umfassende Reform der 


Stromsteuer aus. Eine perspektivische Ausweitung der Entlastung auf alle 


Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher bis zum europäischen 


Mindeststeuersatz ist dabei erforderlich. Durch diesen Schritt können die 


Bürokratiekosten erheblich gesenkt, die Verfahren dauerhaft vereinfacht 


und die Steuerentlastung flächendeckend wirksam umgesetzt werden. 


Begründung: 


Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Stromsteuerentlastungen sind 
grundsätzlich geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu 
stärken. Gerade energieintensive Unternehmen profitieren hiervon in 
besonderem Maße. Allerdings zeigt sich, dass die Umsetzung in ihrer 
gegenwärtigen Form mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden ist. 
Für zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe 
stehen die geforderten Nachweise und Antragsverfahren in keinem 
angemessenen Verhältnis zu der möglichen steuerlichen Entlastung. 


Die im Entwurf vorgesehenen Antrags- und Dokumentationspflichten bergen 
das Risiko, dass die Entlastung in Teilen der Wirtschaft nicht wirksam 
ankommt. Besonders die Erfassung und Abgrenzung von Drittstrommengen, 
die Pflicht zu monatlichen Vorauszahlungen und die Nutzung komplexer 
elektronischer Portale stellen eine unverhältnismäßige Belastung für Betriebe 
dar, die weder über die technischen noch die administrativen Ressourcen 
verfügen, um diese Vorgaben effizient umzusetzen. Damit droht die 
Maßnahme in der Breite ihre intendierte Wirkung zu verfehlen. 


Eine Ausweitung der Entlastung auf alle Letztverbraucherinnen und 
Letztverbraucher bis zum europäischen Mindeststeuersatz würde die 
Regelungen vereinfachen, die Bürokratiekosten deutlich senken, indem 
Antrags- und Nachweisverfahren entbehrlich werden, und die Steuerentlastung 
flächendeckend wirksam machen. Um eine faire und wirksame Entlastung 
sicherzustellen, ist daher zukünftig eine umfassende Reform der Stromsteuer 
geboten. 


15. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung seine Bitte 


aufnimmt (vgl. BR-Drucksache 69/25 (Beschluss)) und die gegenwärtig für 


das Produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft geltende 


Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß entfristet. Die 







Drucksache 427/25 (Beschluss)  - 14 - 
 


 


betreffenden Unternehmen, darunter die hier zugeordneten 


mittelständischen und Handwerksunternehmen, werden somit weiterhin bei 


ihren Stromkosten entlastet und erhalten Planungssicherheit.  


b) Der Bundesrat merkt in diesem Zusammenhang an, dass eine bürokratie-


ärmere Umsetzung der fortgesetzten Absenkung der Stromsteuer für das 


Produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft insofern 


wünschenswert wäre, als sie sich durch Nutzung der bereits zuvor 


bestehenden Regelungen in § 9b Stromsteuergesetz ergibt. 


c) Der Bundesrat begrüßt darüber hinaus, dass der Gesetzentwurf auch 


regulatorische Erleichterungen für die Elektromobilität enthält  


– beispielsweise die Vorgabe, dass Nutzerinnen und Nutzer von 


Elektrofahrzeugen durch bidirektionales Laden beziehungsweise 


Rückspeisung von Strom in den Ladepunkt nicht zum Versorger werden – 


und so ihren Hochlauf unterstützt. Neben Automobilherstellern und  


-zulieferern sind unter anderem auch Unternehmen des Kfz-Handwerks 


darauf angewiesen, dass sich dieser Hochlauf beschleunigt realisiert. 


d) Mit großem Bedauern nimmt der Bundesrat zur Kenntnis, dass die im 


Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte Absenkung der 


Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß für den Dienstleistungsbereich, 


darunter auch hier zugeordnete mittelständische und 


Handwerksunternehmen, und die privaten Haushalte noch nicht erfolgen 


konnte. Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, die Umsetzung 


dieses Vorhabens frühestmöglich nachzuholen. 


e) Der Bundesrat sieht es sehr kritisch, dass Biomasse, Klär- und Deponiegas 


im Stromsteuergesetz aus der Definition von Strom aus erneuerbaren 


Energien herausgenommen werden sollen. Dies soll einer bürokratiearmen 


Umsetzung von Änderungen im europäischen Beihilferecht dienen. Nach 


Auffassung des Bundesrates führt dies jedoch zu definitorischen 


Inkongruenzen zwischen dem Stromsteuergesetz und dem einschlägigen 


Recht auf EU- und Bundesebene wie beispielsweise der Erneuerbare-


Energien-Richtlinie und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in ihrer jeweils 


aktuellen Fassung sowie als Nebeneffekt gegebenenfalls zu einem 


unnötigen Verlust von Stromsteuer-Befreiungen für manche 


Stromerzeugungsanlagen. Der Bundesrat bittet daher um Prüfung einer 


alternativen Umsetzung der veränderten EU-Rechtslage.  
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f) Hinsichtlich der vorgesehenen Streichung von § 55 Energiesteuergesetz 


(EnergieStG) bittet der Bundesrat um Prüfung auf ihre Notwendigkeit. 


Wiewohl die Nutzung fossiler Energieträger lediglich als Brücke erfolgt, 


kann eine krisenhafte Preisentwicklung bei beispielsweise Erdgas in den 


nächsten Jahren noch gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft in der 


Bundesrepublik Deutschland haben. Die Regelung zur Steuerentlastung für 


Unternehmen in Sonderfällen in § 5 EnergieStG könnte in solchen Fällen 


vorübergehend reaktiviert werden.  


16. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung eine Entfristung der am 


Ende des Jahres 2025 auslaufenden Stromsteuerermäßigung für 


Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- 


und Forstwirtschaft plant.  


b) Der Bundesrat stellt fest, dass die Strompreise in der Bundesrepublik 


Deutschland weiterhin Potenzial zur Absenkung aufweisen, was in 


erheblichem Maß auf Strompreisbestandteile wie Steuern und Umlagen 


zurückzuführen ist.  


c) Der Bundesrat stellt fest, dass die Bundesregierung die von ihr 


angekündigte Entlastung aller Stromverbraucherinnen und 


Stromverbraucher durch Absenkung der Stromsteuer auf das europäische 


Mindestmaß in den Haushaltsverhandlungen zu Gunsten anderen 


Maßnahmen niedriger priorisiert hat und nun nicht umsetzt.  


d) Der Bundesrat kritisiert, dass die Chance nicht wahrgenommen werden soll, 


eine dringend notwendige Entlastung bei den Strompreisen für alle 


Unternehmen sowie Privatpersonen zu realisieren, wodurch gleichzeitig 


auch die Elektrifizierung von Wärme, Verkehr und Produktion unterstützt 


werden würde.  


e) Der Bundesrat fordert daher die Bundesregierung auf, als einen wichtigen 


Baustein für eine weitere Stabilisierung der Wirtschaft sowie eine 


Entlastung von Privatpersonen die Senkung der Stromsteuer für alle 


Verbrauchsgruppen entsprechend zu priorisieren und zeitnah sowie 


dauerhaft für alle Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen auf 


das Mindestmaß der Europäischen Union zu senken.  
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Begründung: 


Es ist zu begrüßen, dass der vorliegende Gesetzentwurf die Verstetigung der 
Stromsteuerentlastung für potenziell mehrere hunderttausend Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft vorsieht. Somit 
profitieren vor allem auch solche Unternehmen, die aufgrund der 
zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit einen überdurchschnittlich hohen 
Stromverbrauch aufweisen und zudem einem globalen oder zumindest 
überregionalen Wettbewerb ausgesetzt sind.  


Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass im Koalitionsvertrag eine Entlastung 
aller Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher und eine Absenkung auf 
das europäische Mindestmaß angekündigt wurde. Dieser Zusage kommt der 
Entwurf nicht nach. Eine Entlastung auch für private Haushalte und 
Unternehmen, die nicht erfasst sind, wäre dringend geboten.  


Eine Steuerungswirkung (Reduzierung des Energieverbrauchs) kann aufgrund 
des ohnehin hohen Endverbraucherpreises vielfach zumindest in Frage gestellt 
werden. Dem Ziel der Elektrifizierung und Sektorenkopplung im Rahmen der 
Energiewende läuft diese (zunächst) vertane Chance zur Entlastung klar 
zuwider.  


Nicht zu unterschätzen ist auch der Umstand, dass verbraucherseitig von einer 
Stromsteuersenkung verstärkt auch Haushalte ohne großen finanziellen 
Spielraum profitieren, die dadurch mehr Möglichkeiten für bewussteres und 
nachhaltigeres Einkaufen (Stärkung des Binnenkonsums) haben. 


Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass auch der Draghi-Bericht aus 
September 2024 eine ausdrückliche Empfehlung für eine Absenkung der 
Stromsteuern in der EU zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
ausspricht. Die Bundesregierung hat an dieser Stelle noch deutliches Potenzial, 
um einerseits die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und 
andererseits auch die Akzeptanz zu temporären Zusatzkosten in 
Zusammenhang mit der Energiewende zu erhöhen. 


 








Urteil vom 12. August 2025, IX R 24/24
Keine Sonderabschreibung für neue Mietwohnung bei Abriss und Neubau


ECLI:DE:BFH:2025:U.120825.IXR24.24.0


BFH IX. Senat


EStG § 7b Abs 1, EStG § 7b Abs 2 Nr 1, EStG § 7h Abs 1, EStG § 7h Abs 1a, EStG VZ 2020 , BewG § 181 Abs 9, FGO § 118
Abs 2


vorgehend FG Köln, 12. September 2024, Az: 1 K 2206/21


Leitsätze


Eine "neue, bisher nicht vorhandene" Wohnung im Sinne von § 7b Abs. 2 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung des Streitjahres (2020) liegt nicht vor, wenn die durch eine Baumaßnahme geschaffene Wohnung zwar "neu" im
sprachlichen Sinne ist, hierdurch aber der zuvor vorhandene Bestand an Wohnungen auf dem Grundstück nicht vermehrt
wurde.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 12.09.2024 - 1 K 2206/21 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) begehren eine Sonderabschreibung nach § 7b des
Einkommensteuergesetzes (EStG) in der Fassung des Streitjahres (2020) bei den Einkünften der Klägerin aus
Vermietung und Verpachtung.


1


Die Kläger wurden für das Streitjahr als Ehegatten zur Einkommensteuer zusammen veranlagt. Die Klägerin ist
Eigentümerin eines Grundstücks, das zunächst mit einem älteren Einfamilienhaus bebaut und zu Wohnzwecken
vermietet war.


2


Ende des Jahres 2018 fasste die Klägerin den Entschluss, das sanierungsbedürftige, aber bewohnte Einfamilienhaus
aus Wirtschaftlichkeitsgründen abzureißen. Nach der Kündigung des Mietverhältnisses entschloss sie sich, auf dem
Grundstück ein neues Einfamilienhaus zu errichten. Die Baugenehmigung beantragte sie im Juli 2019.


3


Im Juni 2020 ließ die Klägerin das Einfamilienhaus abreißen. Von Juli bis Dezember 2020 wurde der sodann
vermietete Neubau errichtet.


4


Für das Streitjahr machte die Klägerin bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung für die
Herstellungskosten des neuen Gebäudes neben den regulären Absetzungen für Abnutzung (AfA) eine
Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Höhe von 15.209,43 € als Werbungskosten geltend. Letzteres lehnte der
Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) im Einkommensteuerbescheid mit der Begründung ab, es sei
kein neuer Wohnraum geschaffen, sondern bereits bestehender Wohnraum ersetzt worden. Den Einspruch wies das
FA mit Einspruchsentscheidung vom 12.10.2021 zurück, nachdem der ursprüngliche Bescheid aus vorliegend nicht
streitigen Gründen mit Bescheid vom 31.08.2021 geändert worden war.


5
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Entscheidungsgründe


II.


Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte 2025, 401 veröffentlichtem Urteil
ab.


6


Die Kläger rügen mit ihrer Revision die Verletzung von Bundesrecht. Sie sind der Auffassung, es könne nur darauf
ankommen, ob durch den Bau ein neues Wohnobjekt geschaffen worden sei. Es sei allein die konkret nutzbare
Wohnung als solche zu betrachten, ohne dass es auf die vorherige Bebauung ankomme. Zudem rügen sie die
Verletzung des rechtlichen Gehörs.


7


Die Kläger beantragen,
das Urteil des FG vom 12.09.2024 - 1 K 2206/21 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2020 vom
31.08.2021 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 12.10.2021 dahingehend zu ändern, dass die
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung der Klägerin um 15.209,43 € erhöht werden.


8


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


9


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).10


1. Das FG hat kein Bundesrecht im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 1 FGO verletzt. Es hat zutreffend die beanspruchte
Sonderabschreibung bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung versagt.


11


a) Nach § 7b Abs. 1 Satz 1 EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung können für die Anschaffung oder Herstellung
neuer Wohnungen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union belegen sind, unter den in § 7b Abs. 2 bis 5
EStG genannten weiteren Voraussetzungen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei
Jahren Sonderabschreibungen bis zu jährlich 5 % der Bemessungsgrundlage neben den AfA nach § 7 Abs. 4 EStG in
Anspruch genommen werden. Diese Begünstigung, die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG auch für die
Überschusseinkunftsarten gilt, fordert insbesondere, dass durch die Baumaßnahmen "neue, bisher nicht
vorhandene" Wohnungen geschaffen werden, die die Voraussetzungen von § 181 Abs. 9 des Bewertungsgesetzes
(BewG) erfüllen (§ 7b Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 1 EStG). Die Sonderabschreibung wurde mit dem Gesetz zur steuerlichen
Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 04.08.2019 (BGBl I 2019, 1122) eingeführt.


12


b) Zu der Frage, ob ein Neubau, der an Stelle eines abgerissenen Hauses errichtet wurde, eine nach § 7b EStG
begünstigte Baumaßnahme ist, äußern sich weder die Gesetzesmaterialien (BTDrucks 19/4949) noch der
Anwendungserlass der Finanzverwaltung (zuletzt Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom
21.05.2025, BStBl I 2025, 1419). Ebenso wenig kann auf die zu vorherigen Fassungen der Vorschrift ergangene
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zurückgegriffen werden (vgl. hierzu BFH-Urteile vom 19.05.1961 -
VI 127/60 U, BFHE 73, 238, BStBl III 1961, 354; vom 27.01.1993 - IX R 97/88, BFHE 170, 531, BStBl II 1993, 601).
Denn diesen Entscheidungen lagen Fassungen des § 7b EStG zugrunde, die das Erfordernis der Schaffung einer
"neuen, bisher nicht vorhandenen" Wohnung nicht enthielten.


13


c) Die Auslegung der Norm gebietet es, eine "neue, bisher nicht vorhandene" Wohnung im Sinne von § 7b Abs. 2
Nr. 1 Halbsatz 1 EStG nur anzunehmen, wenn durch die Baumaßnahme im Vergleich zum vorherigen Zustand ein
zusätzlicher, das heißt vermehrter Wohnungsbestand geschaffen wurde. Ein im Zusammenhang mit dem Abriss
einer bereits vorhandenen Wohnung errichteter Neubau, der lediglich an Stelle der abgerissenen Wohnung tritt,
erfüllt diese Voraussetzung nicht (vgl. auch Kahle, Unternehmensteuern und Bilanzen ‑‑StuB‑‑, 2025, 361, 363).


14


aa) Dies ergibt sich zwar nicht ohne jeden Zweifel aus dem Wortlaut der Vorschrift. Denn bei sprachlicher
Beurteilung ist jede Wohnung, die vor der Baumaßnahme als solche noch nicht existierte, eine "neue, bisher nicht
vorhandene" Wohnung.


15


bb) Allerdings ist es mit dem Zweck der Norm und dem Willen des Gesetzgebers nicht vereinbar, die steuerliche
Förderung auch dann zu gewähren, wenn die geschaffene Wohnung zwar "neu" im sprachlichen Sinne ist, die
Baumaßnahme aber den auf dem Grundstück zuvor vorhandenen Bestand an Wohnungen gemäß § 181 Abs. 9 BewG
nicht vermehrt hat.


16
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aaa) § 7b EStG verfolgt einen außersteuerlichen Lenkungszweck (Pfirrmann in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 7b
Rz 1; Schmidt/Kulosa, EStG, 44. Aufl., § 7b Rz 5). Das Gesetz knüpft an die von der seinerzeitigen Bundesregierung
verfolgte "Wohnraumoffensive" an, mit der 1,5 Mio. neue Wohnungen zusätzlich gebaut werden sollten. Ziel des
Gesetzgebers war es, steuerliche Anreize für den zu verstärkenden Mietwohnungsneubau im bezahlbaren
Mietsegment zu schaffen und damit dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem oder
mittlerem Einkommen sowie steigender Mieten entgegenzuwirken (BTDrucks 19/4949, S. 9, 12). Diese Zielsetzung
belegt, dass die steuerlich zu fördernde Baumaßnahme dazu beitragen muss, den Wohnungsbestand zu vermehren
und nicht nur zu ersetzen.


17


bbb) Dies deckt sich mit dem Willen des Gesetzgebers, der in seiner Begründung das Kriterium der "Neuheit" in § 7b
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 1 EStG daran knüpft, dass die Wohnung nicht nur "erstmalig", sondern auch
"zusätzlich" geschaffen wird. Aus diesem Grund geht er davon aus, dass Baumaßnahmen, die lediglich zu einer
Verlegung von Wohnraum oder zu einer Erweiterung der Wohnfläche innerhalb eines Gebäudes führen, den
Anforderungen des § 7b EStG nicht genügen (BTDrucks 19/4949, S. 12; ebenso Hörhammer in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 7b EStG Rz 12; BeckOK EStG/Graw, 22. Ed. 01.07.2025, EStG § 7b Rz 32; Kahle, StuB
2025, 361, 363). Baumaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer bestehenden Wohnraums führen,
hat der Gesetzgeber tatbestandlich dagegen nicht erfasst. Konsequenterweise stuft die Finanzverwaltung eine
‑‑selbst kostenintensive‑‑ Modernisierung oder Sanierung einer bestehenden Wohnung als eine nicht nach § 7b
EStG begünstigungsfähige Baumaßnahme ein (BMF-Schreiben vom 21.05.2025, BStBl I 2025, 1419, Rz 27; s.a.
Brandis/Heuermann/Riehl, § 7b EStG Rz 11; Kahle, StuB 2025, 361, 363). Ebenso wenig genügt die rechtliche
Umwandlung eines vorhandenen Gebäudes in Eigentumswohnungen (Schmidt/Kulosa, EStG, 44. Aufl., § 7b Rz 5;
Kahle, StuB 2025, 361, 363).


18


ccc) Gemessen am Ziel des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers muss der Neubau einer Wohnimmobilie
sowie ‑‑diesem gleichgestellt‑‑ der Aus- oder Umbau bestehender Gebäudeflächen sowie die Aufstockung oder der
Anbau (vgl. hierzu BMF-Schreiben vom 21.05.2025, BStBl I 2025, 1419, Rz 26) den vor der Baumaßnahme
vorhandenen Wohnungsbestand vermehrt haben. Das vom Gesetzgeber ausgegebene Ziel, der Wohnraumknappheit
entgegenzuwirken, würde nicht erreicht, wenn eine den Anforderungen des § 181 Abs. 9 BewG genügende
Wohnung bereits vor der Durchführung der in Frage stehenden Baumaßnahme existent war und lediglich durch eine
neue und qualitativ bessere Wohnung ersetzt wird.


19


ddd) Entgegen der Ansicht der Revision hat die Beurteilung, ob der einem Abriss nachfolgende Neubau einer
Wohnung den Anforderungen des § 7b Abs. 2 Nr. 1 EStG genügt, losgelöst von den Bestimmungen und Wertungen
des § 7h Abs. 1 und Abs. 1a EStG zu erfolgen. Die Zielsetzungen beider Normen sind systematisch nicht miteinander
vergleichbar. Irrelevant ist im vorliegenden Kontext zudem, unter welchen Voraussetzungen die Anschaffungs- und
Abrisskosten eines Altgebäudes steuerlich sofort abziehbar oder den Anschaffungs-/Herstellungskosten des
anschließenden Neubaus zuzuschlagen sind (vgl. hierzu Beschluss des Großen Senats des BFH vom 12.06.1978 -
GrS 1/77, BFHE 125, 516, BStBl II 1978, 620, unter D.II.).


20


d) Ausnahmsweise kann der einem Abriss einer Wohnung nachfolgende Neubau dann eine Begünstigung nach § 7b
EStG auslösen, wenn beide Maßnahmen nicht in einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zueinander
stehen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich der Wegfall der Voraussetzungen, die nach § 181 Abs. 9 BewG an die
(vorherige) Wohnung zu stellen sind, bereits soweit verfestigt hat, dass Abriss und Neubau nicht mehr als von einem
Gesamtplan des Steuerpflichtigen getragene Einheit wirken.


21


aa) Ob dies der Fall ist, beurteilt sich maßgeblich nach den subjektiven Vorstellungen des Steuerpflichtigen unter
Berücksichtigung der zeitlichen Abfolge der Planungen und Baumaßnahmen. Beabsichtigt er bereits zum Zeitpunkt
des Abrisses den Neubau, liegt eine einheitliche ‑‑die Anwendung von § 7b EStG ausschließende‑‑ Maßnahme vor.
Hiervon ist jedenfalls dann auszugehen, wenn sich die Bauarbeiten für den Neubau ohne nennenswerte zeitliche
Verzögerungen an den Abriss anschließen oder der Bauantrag (die Bauanzeige) für den Neubau zum Zeitpunkt des
Abrisses bereits gestellt (eingereicht) wurde. Gleiches gilt, wenn zu diesem Zeitpunkt die Planungen für die
Errichtung des Neubaus so weit vorangeschritten sind, dass Abriss und Neubau als von einem einheitlichen Willen
getragen wirken (zum Beispiel Abschluss der architektonischen Arbeiten, Beauftragung eines Bauprojektierers et
cetera). In diesen Fällen verfestigt sich der durch den Abriss vollzogene Wegfall der vorherigen Wohnung nicht.


22


bb) Anderes gilt, wenn der Steuerpflichtige nachvollziehbar darlegt, dass er zum Zeitpunkt des Abrisses noch keine
näheren Planungen für einen Neubau hatte und sich dies durch den zeitlichen Ablauf der Baumaßnahmen
(insbesondere im Fall der Aufnahme von Bauplanungen und -arbeiten erst nach einem längerfristigen Brachliegen
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des Grundstücks) bestätigt. In diesem Fall können die Voraussetzungen des § 7b Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 1 EStG erfüllt
sein (vgl. zum zeitlichen Ablauf zwischen Abriss und Neubau Kahle, StuB 2025, 361, 366).


2. Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin keine bisher nicht vorhandene Wohnung im Sinne des § 7b Abs. 2 Nr. 1
EStG geschaffen, sondern mit der Errichtung des neuen Einfamilienhauses lediglich eine bereits vorhandene
Wohnung ersetzt.


24


a) Der nach Auszug der Mieter und nachfolgendem Abriss vorliegende Wegfall der Wohnung hatte sich nicht
verfestigt, denn beim Abriss und Neubau handelte es sich aufgrund der den erkennenden Senat bindenden
Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) um eine einheitliche Maßnahme, die lediglich zu einer kurzfristigen und
notwendigen Unterbrechung der Wohnraumnutzung geführt hat. Die Klägerin hat den Abriss des vorherigen
Einfamilienhauses in der Absicht vorgenommen, ein neues Einfamilienhaus zu errichten. Sie hat bereits vor dem
Abriss einen Bauantrag für den Neubau gestellt. Darüber hinaus hat sich die Neubaumaßnahme unmittelbar an den
Abriss angeschlossen.


25


b) Unerheblich ist, dass die Klägerin den ursprünglichen Entschluss zum Abriss zunächst unabhängig von dem
Entschluss zum Neubau getroffen haben will. Maßgeblich ist vielmehr, dass im Zeitpunkt des Abrisses ein
entsprechender Entschluss bestand. Ohne Belang ist zudem, dass nach dem ursprünglichen Vorhaben der Klägerin
eine längere Zeit zwischen Abriss und Neubau hätte liegen sollen; dieses Vorhaben hat die Klägerin nicht realisiert.


26


c) Die Motive, die dem Entschluss der Klägerin für einen Neubau zugrunde gelegen haben, sind für Zwecke des § 7b
EStG irrelevant. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob eine alternativ in Betracht gezogene Sanierung
wirtschaftlich sinnvoll oder auch nur möglich gewesen wäre.


27


d) Der Senat muss nicht entscheiden, ob und ‑‑falls ja‑‑ in welchem Umfang eine Begünstigung nach § 7b EStG in
Betracht zu ziehen wäre, wenn ein ersetzender Neubau zu einer Vermehrung des Wohnungsbestands führt (zum
Beispiel bei der Ersetzung eines Ein- oder Zweifamilienhauses durch ein Mehrfamilienhaus).


28


3. Die von den Klägern angeführten Verfahrensfehler liegen nicht vor. Der Senat sieht insoweit von einer weiteren
Begründung ab (§ 126 Abs. 6 Satz 1 FGO).


29


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.30
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Urteil vom 02. Juli 2025, XI R 27/22
Rücklage nach § 6b EStG und Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs


ECLI:DE:BFH:2025:U.020725.XIR27.22.0


BFH XI. Senat


EStG § 6b Abs 3, EStG § 4 Abs 1, EStG § 4 Abs 3, EStG § 4 Abs 2, GG Art 3 Abs 1


vorgehend FG Düsseldorf, 03. Mai 2022, Az: 6 K 3388/16 K,F


Leitsätze


Hat ein bilanzierender Steuerpflichtiger eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes zu Unrecht
gebildet, begründet dies einen Bilanzierungsfehler, der nach den Regeln des formellen Bilanzenzusammenhangs unter
Wahrung der verfahrensrechtlichen Schranken für den Erlass von Steuer- und Steueränderungsbescheiden zu korrigieren
ist (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 07.07.1992 - VIII R 24/91, BFH/NV 1993, 461; BFH-Beschluss
vom 30.04.2013 - I B 151/12, BFH/NV 2013, 1572).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 03.05.2022 - 6 K 3388/16 K,F
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine im Jahr 1992 gegründete GmbH mit satzungsmäßigem Sitz in
Z. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Grundvermögen.


1


Im Jahr 2002 veräußerte die Klägerin ihren gesamten Immobilienbestand. Sie erzielte einen Gewinn in Höhe von
… € und wies in der Bilanz zum 31.12.2002 eine gewinnmindernde Rücklage nach § 6b Abs. 3 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) in entsprechender Höhe aus.


2


Als der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) bei der Klägerin ab dem Jahr 2004 eine steuerliche
Außenprüfung für die Jahre 1999 bis 2002 durchführen ließ, wurde zwischen den Beteiligten streitig, ob im Inland
lediglich der satzungsmäßige Sitz der Klägerin zu verorten sei, während sich ‑‑so das FA zunächst‑‑ die
Geschäftsleitung wegen des Wohnsitzes des Geschäftsführers der Klägerin in der Republik Österreich befinde. Das
FA ging schließlich davon aus, dass auch der Ort der Geschäftsleitung der Klägerin im Inland gelegen habe. Es
erkannte die Rücklage gemäß § 6b Abs. 3 EStG deshalb in der Bilanz zum 31.12.2002 an. Der Bescheid wegen
Körperschaftsteuer 2002 vom 02.10.2006 erwuchs in Bestandskraft.


3


Mit unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung ‑‑AO‑‑) stehendem Bescheid,
zuletzt vom 27.12.2006, wurde die Klägerin zur Körperschaftsteuer für das Jahr 2003 (Streitjahr) veranlagt. Das FA
setzte die Körperschaftsteuer auf … € fest. Nach einer weiteren Außenprüfung, die unter anderem für das Streitjahr
erfolgt war, erhöhte es mit gemäß § 164 Abs. 2 AO ergangenem Änderungsbescheid vom 12.03.2013 die
Körperschaftsteuer 2003 aus zwischen den Beteiligten im Revisionsverfahren nicht mehr streitigen Gründen
entsprechend.


4
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Entscheidungsgründe


II.


Den dagegen gerichteten Einspruch begründete die Klägerin im Wesentlichen damit, dass der Ort ihrer
Geschäftsleitung im Ausland gelegen habe. Es läge demnach kein steuerpflichtiges Einkommen in der
Bundesrepublik Deutschland vor; die Körperschaftsteuer sei auf Null zu reduzieren.


5


Das FA ging daraufhin davon aus, dass die Klägerin bereits seit dem Jahr 2000 im Inland keine Betriebsstätte mehr
gehabt habe, weshalb für das Jahr 2002 eine Rücklage gemäß § 6b Abs. 3 EStG nicht hätte gebildet werden dürfen.
Die Bilanz zum 31.12.2002 sei demnach unrichtig. Die Rücklage müsse nach den Grundsätzen des formellen
Bilanzenzusammenhangs im ersten offenen Jahr ‑‑im Streitjahr‑‑ gewinnerhöhend aufgelöst werden. Auf die damit
einhergehende Verböserung wies das FA hin; es setzte diese mit Einspruchsentscheidung vom 04.11.2016 um.


6


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage, mit der die Klägerin unter anderem vortrug, die Grundsätze des formellen
Bilanzenzusammenhangs gälten für eine Rücklage gemäß § 6b EStG nicht, mit seinem in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2022, 1484 veröffentlichten Urteil auch hinsichtlich der ‑‑im Revisionsverfahren einzig im
Streit stehenden‑‑ Auflösung der Rücklage statt. Es entschied, dass die Rücklage unabhängig davon, ob sie ‑‑was
offenbleiben könne‑‑ im Jahr 2002 zu Recht gebildet worden sei, im Streitjahr nicht nach den Regeln des formellen
Bilanzenzusammenhangs gewinnerhöhend aufzulösen sei. Eine solche Berichtigung erforderte einen Bilanzfehler,
an dem es fehle. Mit § 6b Abs. 3 EStG werde lediglich ein Saldoposten im steuerlichen Eigenkapital angesprochen.
Aufzulösen sei eine solche Rücklage daher allein nach § 6b Abs. 3 Satz 5 EStG, einerlei ob die Rücklage rechtmäßig
gebildet worden sei oder nicht, solange sie ‑‑wie im Streitfall‑‑ wirksam der Besteuerung in einem bereits
bestandskräftigen Veranlagungszeitraum zugrunde liege. Die Frist des § 6b Abs. 3 Satz 5 EStG sei im Streitjahr noch
nicht verstrichen.


7


Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.8


Es macht im Wesentlichen geltend, die Rücklage sei seinerzeit zu Unrecht gebildet worden. Dies könne wegen
Bestandskraft der Veranlagung zwar nicht mehr für das Jahr 2002 korrigiert werden. Nach den Regeln des formellen
Bilanzenzusammenhangs, die das FG zu Unrecht unangewendet gelassen habe, sei die Rücklage aber im Streitjahr
gewinnerhöhend aufzulösen. Denn unabhängig davon, ob es sich steuerlich um Eigenkapital handele, stelle die
Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG einen eigenen Passivposten in der Bilanz dar. Liege damit ein Bilanzfehler vor, sei
der Anwendungsbereich der Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs eröffnet.


9


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid wegen Körperschaftsteuer 2003 vom 27.12.2006 in der Gestalt
der Einspruchsentscheidung vom 04.11.2016 dahingehend zu ändern, dass die Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG
aufgelöst und ein Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG angesetzt wird.


10


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision des FA ist begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Unrecht angenommen, dass die Grundsätze des formellen
Bilanzenzusammenhangs auf eine zu Unrecht gebildete Rücklage gemäß § 6b EStG nicht anzuwenden seien. Die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz reichen allerdings nicht aus, um zu entscheiden, ob die im Streit
stehende Rücklage im Jahr 2002 zu Unrecht gebildet wurde.


12


1. In der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist geklärt, dass die Grundsätze des formellen
Bilanzenzusammenhangs auch für Rücklagen nach § 6b Abs. 3 EStG gelten.


13


a) Bilanzierungsfehler sind grundsätzlich und vorrangig in der Bilanz des Wirtschaftsjahres zu berichtigen, in dem es
zu der fehlerhaften Bilanzierung gekommen ist. Liegt für das Jahr, in dem es zu der fehlerhaften Bilanzierung
gekommen ist, bereits ein Steuerbescheid vor, der aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr geändert werden
kann, so ist nach dem Grundsatz des formellen Bilanzenzusammenhangs der unrichtige Bilanzansatz grundsätzlich
in der ersten Schlussbilanz richtigzustellen, in der dies unter Beachtung der für den Eintritt der Bestandskraft und


14
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der Verjährung maßgeblichen Vorschriften möglich ist (vgl. BFH-Urteile vom 16.05.1990 - X R 72/87, BFHE 161,
451, BStBl II 1990, 1044, unter 2.b; vom 19.07.2011 - IV R 53/09, BFHE 234, 221, BStBl II 2011, 1017, Rz 13; vom
17.06.2019 - IV R 19/16, BFHE 265, 217, BStBl II 2019, 614, Rz 25; Beschluss des Großen Senats des BFH vom
31.01.2013 - GrS 1/10, BFHE 240, 162, BStBl II 2013, 317, Rz 77).


b) Eine Geltung dieser Grundsätze für die bilanziell fehlerhafte Behandlung von Rücklagen nach § 6b Abs. 3 EStG
hat der BFH bereits ausdrücklich anerkannt (vgl. BFH-Urteil vom 07.07.1992 - VIII R 24/91, BFH/NV 1993, 461, unter
5.). Der Senat folgt dieser Rechtsprechung. Ist eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG zu Unrecht gebildet worden,
begründet dies einen Bilanzierungsfehler, der unter Beachtung der Zweischneidigkeit der Bilanz in die Folgejahre
zu transportieren und dort unter Wahrung der verfahrensrechtlichen Schranken für den Erlass von Steuer- und
Steueränderungsbescheiden zu korrigieren ist (vgl. BFH-Beschluss vom 30.04.2013 - I B 151/12, BFH/NV 2013,
1572, Rz 8 zu § 7g EStG; Niedersächsisches FG, Urteil vom 15.08.2024 - 10 K 255/21, EFG 2025, 892, Rz 156,
Aktenzeichen des BFH: I R 21/24; Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil vom 10.07.2024 - 2 K 14/23, EFG 2025, 180,
Rz 56, rechtskräftig; ebenso Schmidt/Loschelder, EStG, 44. Aufl., § 6b Rz 58; Briese, Deutsches Steuerrecht 2023,
801, 808).


15


2. Hiervon ausgehend hat das FG zu Unrecht entschieden, die Berichtigung einer rechtswidrig gebildeten Rücklage
nach § 6b Abs. 3 EStG könne nicht über die Regeln des formellen Bilanzenzusammenhangs erfolgen. Die
Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.


16


a) Das FG hat im Wesentlichen angenommen, dass Gründe dafür fehlten, die auf Rückstellungen anzuwendenden
Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs auch auf Rücklagen anzuwenden. Eine zu Unrecht gebildete
Rücklage begründe keinen Bilanzfehler. Sie stelle steuerliches Eigenkapital dar. Ihre Auflösungsmöglichkeiten und
steuerlichen Folgen seien abschließend durch § 6b Abs. 3 EStG formuliert.


17


b) Dies ist mit den unter II.1. aufgezeigten Rechtsgrundsätzen unvereinbar.18


c) Die vom FG und der Klägerin angeführten Entscheidungen des IV. Senats des BFH führen zu keiner anderen
Beurteilung.


19


aa) Soweit der IV. Senat entschieden hat, dass eine zu Unrecht gebildete Ansparrücklage im Sinne des § 7g EStG
2002 a.F. dann, wenn eine Änderung der Steuerfestsetzung im Jahr der fehlerhaften Behandlung nicht mehr
möglich ist, nach § 7g Abs. 4 Satz 2 EStG 2002 a.F. spätestens am Ende des zweiten auf ihre Bildung folgenden
Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend mit einem Gewinnzuschlag aufzulösen ist (vgl. BFH-Urteil vom 28.04.2005 -
IV R 30/04, BFHE 209, 496, BStBl II 2005, 704, unter II.3. und 5.; s.a. BFH-Urteil vom 02.02.2012 - IV R 16/09, BFHE
236, 389, BStBl II 2012, 766, Rz 24), lässt sich daraus ‑‑anders als das FG und die Klägerin offenbar meinen‑‑ kein
verallgemeinerungsfähiger Rechtsgedanke ableiten, der im Sinne einer Spezialregelung auch dem Rücklagensystem
des § 6b Abs. 3 EStG zugrunde läge und so den Grundsatz des formellen Bilanzenzusammenhangs verdrängte.


20


(1) Das BFH-Urteil vom 28.04.2005 - IV R 30/04 (BFHE 209, 496, BStBl II 2005, 704) betraf einen Steuerpflichtigen,
der seinen Gewinn nicht ‑‑wie die Klägerin‑‑ durch Vergleich seines Betriebsvermögens nach § 4 Abs. 1 EStG,
sondern durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelte. Da dieser Art der
Gewinnermittlung kein steuerbilanzieller Vermögensvergleich zugrunde liegt, ist es ausgeschlossen, die
bestandskräftig gebildete Ansparrücklage nach den Grundsätzen des Bilanzenzusammenhangs gewinnwirksam
aufzulösen; insoweit ist vielmehr die Zwei-Jahres-Frist des § 7g Abs. 4 Satz 2 EStG 2002 a.F. zu beachten (vgl. BFH-
Urteil vom 28.04.2005 - IV R 30/04, BFHE 209, 496, BStBl II 2005, 704, unter II.3.; BFH-Beschlüsse vom 31.03.2008 -
VIII B 212/07, BFH/NV 2008, 1322, unter II.b; vom 30.04.2013 - I B 151/12, BFH/NV 2013, 1572, Rz 8). Bei
bilanzierenden Steuerpflichtigen wie der Klägerin hingegen kann eine Korrektur über die Regeln des formellen
Bilanzenzusammenhangs erfolgen (vgl. BFH-Beschluss vom 30.04.2013 - I B 151/12, BFH/NV 2013, 1572, Rz 8).


21


(2) Einen bilanzierenden Steuerpflichtigen hatte zwar das BFH-Urteil vom 02.02.2012 - IV R 16/09 (BFHE 236, 389,
BStBl II 2012, 766) zum Gegenstand, doch lässt sich auch daraus nichts ableiten, was der Anwendung der Regeln
über den formellen Bilanzenzusammenhang im Streitfall entgegenstünde. Denn der IV. Senat hat dort lediglich
ausgeführt, dass eine zu Unrecht gebildete Rücklage "spätestens" innerhalb der von § 7g EStG a.F. genannten
Fristen aufzulösen sei, was dem dortigen Streitjahr entsprach (vgl. BFH-Urteil vom 02.02.2012 - IV R 16/09, BFHE
236, 389, BStBl II 2012, 766, Rz 24). Das Urteil lässt offen, ob die Rücklage überhaupt rechtswidrig gebildet worden
war; denn selbst wenn die Voraussetzungen der Rücklage nach § 7g EStG a.F. im Zeitpunkt ihres erstmaligen
Ansatzes vorgelegen hätten, wäre sie im dort zu entscheidenden Fall aufzulösen gewesen, weil die für § 7g EStG


22


Seite 3 von 5







a.F. maßgebliche Höchstfrist abgelaufen war (vgl. BFH-Urteil vom 02.02.2012 - IV R 16/09, BFHE 236, 389, BStBl II
2012, 766, Rz 25).


bb) Die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs auf den Streitfall anzuwenden, steht auch nicht im
Widerspruch zum BFH-Urteil vom 17.06.2019 - IV R 19/16 (BFHE 265, 217, BStBl II 2019, 614).


23


(1) Nach dieser Entscheidung können Einlagen, die bilanziell versehentlich unberücksichtigt geblieben sind, nicht
im Wege des formellen Bilanzenzusammenhangs in späteren Veranlagungszeiträumen nachgeholt werden (BFH-
Urteil vom 17.06.2019 - IV R 19/16, BFHE 265, 217, BStBl II 2019, 614, Rz 22). Entscheidend hierfür war, dass die
unterlassene Berücksichtigung der Einlage zwar bilanziell fehlerhaft gewesen sein mag, aber sich dies zum Ende
des maßgeblichen Wirtschaftsjahres nicht in einem fehlerhaften Bilanzposten niedergeschlagen hat (vgl. BFH-Urteil
vom 17.06.2019 - IV R 19/16, BFHE 265, 217, BStBl II 2019, 614, Rz 27).


24


(2) So liegt der Streitfall ebenfalls nicht. Eine zu Unrecht gebildete Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG drückt, anders
als die Klägerin geltend macht, nicht bloß eine falsche bilanzielle Behandlung aus; es liegt vielmehr ein
fehlerhafter Bilanzposten vor. Denn auch wenn die stillen Reserven, die in der Rücklage steuerlich verhaftet
bleiben, der Sache nach Eigenkapital darstellen, ist hierfür in der Steuerbilanz ein eigenständiger Passivposten
auszuweisen (vgl. BFH-Urteile vom 25.04.1985 - IV R 83/83, BFHE 144, 25, BStBl II 1986, 350, unter 2.; vom
07.03.1996 - IV R 34/95, BFHE 180, 305, BStBl II 1996, 568, unter 2.; vom 19.12.2012 - IV R 41/09, BFHE 240, 73,
BStBl II 2013, 313, Rz 35; Brandis/Heuermann/Stutzmann, § 6b EStG Rz 275; Heger in Kirchhof/Kube/Mellinghoff,
EStG, § 6b Rz D 15). Die bilanzielle Selbständigkeit einer Rücklage gemäß § 6b Abs. 3 EStG hat der BFH
stillschweigend auch dadurch anerkannt, dass ihr Ansatz bis zur Bestandskraft des maßgeblichen Bescheids nur im
Rahmen einer zulässigen Bilanzänderung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG möglich ist (vgl. BFH-Urteile vom 12.12.2000 -
VIII R 10/99, BFHE 194, 135, BStBl II 2001, 282, unter II.B.1.; vom 19.12.2012 - IV R 41/09, BFHE 240, 73, BStBl II
2013, 313,Rz 38). Hätte die Rücklage lediglich den Charakter eines unselbständigen Saldopostens im Eigenkapital,
bedürfte es einer Bilanzänderung erst gar nicht, denn dieses bliebe im Ergebnis unverändert.


25


(3) Weil die Rücklage nach § 6b EStG demnach einen eigenständigen Bilanzposten darstellt, ist es für den Streitfall
von vornherein unbeachtlich, dass der X. Senat ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Steuerfestsetzung
hinsichtlich der Frage geäußert hat, ob die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs eine
erfolgswirksame Korrektur eines früheren Bilanzierungsfehlers im ersten offenen Jahr auch dann zulassen, wenn der
Fehler sich nicht in einer Bilanzposition, sondern lediglich im Kapitalkonto auswirkt (BFH-Beschluss vom
08.02.2017 - X B 138/16, BFH/NV 2017, 579, Rz 33).


26


(4) Im Übrigen wurde die im angesprochenen Beschluss unter Rz 46 f. angenommene Divergenz zwischen dem
erstinstanzlichen Beschluss des FG Berlin-Brandenburg vom 31.08.2016 - 12 V 12167/16 und dem Urteil des FG
Köln vom 01.03.2016 - 15 K 317/12 (EFG 2016, 997) bereits dadurch beseitigt, dass der IV. Senat des BFH das Urteil
des FG Köln vom 01.03.2016 - 15 K 317/12 (EFG 2016, 997) aus verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben hat.
Inhaltlich wurde dieses Urteil, das den hier dargestellten Rechtsgrundsätzen entspricht, jedoch bestätigt, weil sich
die im dortigen Verfahren geltend gemachten Rechtsanwaltskosten nicht in einem fehlerhaften Bilanzposten
niedergeschlagen hatten (vgl. BFH-Urteil vom 17.06.2019 - IV R 19/16, BFHE 265, 217, BStBl II 2019, 614, Rz 27 f.).


27


cc) Gleichheitsrechtliche Bedenken bestehen ‑‑anders als die Klägerin meint‑‑ nicht.28


(1) Es mag zwar zutreffen, dass für bilanzierende Steuerpflichtige im Vergleich zu solchen, die ihren Gewinn durch
Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, ungünstigere Periodengewinne entstehen können, weil bei
bilanzierenden Steuerpflichtigen eine bestandskräftig zu Unrecht in Anspruch genommene Rücklage über den
formellen Bilanzenzusammenhang früher korrigiert werden kann als bei Letzteren.


29


(2) Allerdings ist eine frühere Gewinnrealisierung bei bilanzierenden Steuerpflichtigen ‑‑insoweit wie an
zahlreichen anderen Stellen‑‑ nicht verfassungswidrig; entscheidend ist allein der identische Totalgewinn (vgl.
BFH-Urteile vom 27.05.2020 - XI R 9/19, BFHE 269, 138, BStBl II 2020, 802, Rz 38; vom 04.09.2024 - XI R 25/21,
BFH/NV 2025, 417, Rz 71; ferner Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12.05.2009 - 2 BvL 1/00, BVerfGE
123, 111, BStBl II 2009, 685, Rz 29 ff.).


30


3. Die Sache ist nicht spruchreif.31


a) Der Senat vermag den Streitfall auf Grundlage der bisherigen tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen
Urteil nicht abschließend zu entscheiden. Das FG hat nicht festgestellt, ob die Klägerin die im Streit stehende
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Rücklage im Jahr 2002 zu Unrecht gebildet hat, sondern diese Frage ‑‑aus seiner Sicht konsequenterweise‑‑
offengelassen (FG-Urteil, S. 14). Dies wird es nun aufzuklären und zu beurteilen haben.


b) Das FG wird demnach im zweiten Rechtsgang insbesondere zu prüfen haben, ob die von der Klägerin im Jahr
2002 veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der Veräußerung mindestens sechs Jahre ununterbrochen zum
Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte im Sinne des § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG gehört haben. Wäre
dies der Fall, bliebe im Streitjahr für eine Berichtigung der ‑‑dann rechtmäßig gebildeten‑‑ Rücklage kein Raum.
Wäre dies nicht der Fall, wäre die Rücklage im Streitjahr gewinnerhöhend aufzulösen.


33


4. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.34
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Urteil vom 04. Juni 2025, II R 18/23
Schenkungsteuer: Einlage eines Familienheims in eine Ehegatten-GbR


ECLI:DE:BFH:2025:U.040625.IIR18.23.0


BFH II. Senat


BGB § 718, BGB § 719 Abs 1, ErbStG § 7 Abs 1 Nr 1, ErbStG § 13 Abs 1 Nr 4a


vorgehend FG München, 21. Juni 2023, Az: 4 K 1639/21


Leitsätze


1. Überträgt ein Ehegatte unentgeltlich das Familienheim auf eine GbR, an der beide Ehegatten zu gleichen Teilen
beteiligt sind, ist der andere Ehegatte in Höhe des hälftigen Werts des Familienheims schenkungssteuerrechtlich
bereichert.


2. Auch der Erwerb von Gesamthandseigentum an einem Familienheim wird von der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1
Nr. 4a Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes erfasst.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 21.06.2023 - 4 K 1639/21 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) und seine Ehefrau waren je zu ½ Gesellschafter einer durch notariell
beurkundeten Vertrag vom 06.08.2020 gegründeten GbR. In derselben notariellen Urkunde vereinbarten der Kläger
und seine Ehefrau, dass das im Alleineigentum der Ehefrau stehende und von den Eheleuten zu eigenen
Wohnzwecken genutzte bebaute Grundstück in das Gesellschaftsvermögen der GbR übertragen wird. Die hierdurch
zugunsten des Klägers bewirkte Berechtigung an dem Grundstück bezeichneten die Vertragschließenden als
unentgeltliche ehebedingte Zuwendung der Ehefrau an den Kläger. Die GbR wurde am 04.09.2020 unter Nennung
des Klägers und seiner Ehefrau als Gesellschafter als Eigentümerin des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.
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Mit Schenkungsteuererklärung vom 20.01.2021 gab der Kläger den Wert des auf ihn entfallenden hälftigen Teils
des bebauten Grundstücks mit 1,8 Mio. € an und beantragte für den Erwerb die Steuerbefreiung für ein
Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG).
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Mit Schenkungsteuerbescheid vom 02.02.2021 setzte der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑)
Schenkungsteuer in Höhe von 247.000 € fest. Als Wert der schenkungsteuerrechtlichen Bereicherung legte das FA
den erklärten Betrag in Höhe von 1,8 Mio. € zugrunde. Die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach § 13 Abs. 1
Nr. 4a ErbStG sah es wegen der Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf die GbR nicht als einschlägig
an.
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Der Einspruch des Klägers wurde mit Einspruchsentscheidung vom 25.06.2021 als unbegründet zurückgewiesen.4


Dagegen erhob der Kläger Klage vor dem Finanzgericht (FG). Während des Klageverfahrens stellte das zuständige
Finanzamt mit Bescheid vom 07.10.2021 den Grundbesitzwert des gesamten Grundstücks auf den Stichtag
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Entscheidungsgründe


II.


06.08.2020 mit 3.564.852 € sowie den dem Kläger zugerechneten hälftigen Anteil mit 1.782.426 € fest. Der
Feststellungsbescheid wurde bestandskräftig. In der Folge setzte das FA mit Bescheid vom 04.11.2021 die
Schenkungsteuer auf 243.656 € herab.


Die Klage hatte Erfolg. Das FG bejahte die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG und
setzte unter Änderung des Bescheids vom 04.11.2021 die Schenkungsteuer mit 0 € fest. Zur Begründung führte es
im Wesentlichen aus, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum an einem Grundstück im Rahmen einer GbR
von der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG umfasst sei. Die Entscheidung des FG ist in
Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 1411 veröffentlicht.
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Mit seiner Revision macht das FA eine Verletzung von § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG geltend. Es führt im
Wesentlichen aus, die Voraussetzungen der Befreiungsvorschrift seien nicht identisch mit dem Erwerb im Sinne des
§ 10 Abs. 1 ErbStG, sondern eigenständig und dabei restriktiv auszulegen. Der Wortlaut der Vorschrift verweise
hinsichtlich des Grundstücksbegriffs auf § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes (BewG). Dieser
Grundstücksbegriff umfasse nicht das in Form eines Anteils an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft
übertragene Grundstück. Von der Vorschrift seien lediglich das Eigentum oder Miteigentum, nicht aber das
Gesamthandseigentum erfasst. Der Gesellschafter einer GbR sei zwar Eigentümer des gesamten
Gesellschaftsvermögens, er werde aber beschränkt durch die Eigentumsrechte der anderen Gesellschafter. Dem
Gesetzgeber sei es hingegen auf ein alleiniges Verfügungsrecht des Eigentümers angekommen, sei es über das
Grundstück als Ganzes (Alleineigentum) oder über einen Anteil an dem Grundstück (Miteigentum). Der Wortlaut
"Eigentum oder Miteigentum" bringe das Erfordernis einer unmittelbaren Beteiligung und den dahingehenden
Willen des Gesetzgebers zum Ausdruck. § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG solle die Grundexistenz der Familie verschonen.
Die Einbringung eines Grundstücks in eine GbR solle hingegen einen der Ehepartner daran hindern, dass er das
Grundstück allein veräußere. Dieser über die Verschonung der Grundexistenz hinausgehende Zweck sei von der
Befreiungsvorschrift nicht umfasst.
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Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


8


Der Kläger beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat zu Recht entschieden, dass durch die Übertragung des Familienheims auf die GbR eine Schenkung an den
Kläger in Höhe des hälftigen Werts des Familienheims gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erfolgte, für
die die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG greift.
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1. Der Schenkungsteuer unterliegt als Schenkung unter Lebenden (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) jede freigebige
Zuwendung, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG).
Eine Schenkung im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass die Leistung zu einer
Bereicherung des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden führt und die Zuwendung objektiv unentgeltlich ist,
sowie in subjektiver Hinsicht den Willen des Zuwendenden zur Freigebigkeit. Erforderlich ist eine
Vermögensverschiebung, das heißt eine Vermögensminderung auf der Seite des Zuwendenden und eine
Vermögensmehrung auf der Seite des Bedachten (Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 16.09.2020 - II R 24/18,
BFHE 272, 87, BStBl II 2021, 621, Rz 13).
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a) Überträgt ein Ehegatte ohne Gegenleistung ein ihm gehörendes Grundstück in das Gesellschaftsvermögen einer
GbR, an der beide Ehegatten zu gleichen Teilen beteiligt sind, kann eine freigebige Zuwendung an den anderen
Ehegatten in Höhe des hälftigen Grundstücksanteils nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG vorliegen. Die eigenständige
schenkungsteuerrechtliche Prüfung ‑‑unabhängig von der Frage, ob zivilrechtlich die Gesellschaft als Beschenkte
anzusehen ist‑‑ ergibt, dass nicht die GbR als Gesamthand, sondern die Gesellschafter als Gesamthänder als
vermögensmäßig bereichert anzusehen sind. Erwerber und damit Steuerschuldner im Sinne von § 20 ErbStG ist in
einem solchen Fall nicht die GbR, sondern sind die Gesellschafter. Insoweit entspricht der Bedachte im Sinne des
Schenkungsteuerrechts (der Gesellschafter) nicht dem Beschenkten im Sinne des Zivilrechts ‑‑die GbR‑‑ (s. BFH-
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Urteile vom 14.09.1994 - II R 95/92, BFHE 176, 44, BStBl II 1995, 81, unter II.; vom 05.02.2020 - II R 9/17, BFHE
267, 511, BStBl II 2020, 658, Rz 12 ff.; Fischer in Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 8. Aufl., § 7 Rz 130;
Meincke/Hannes/Holtz, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, 19. Aufl., § 7 Rz 81; Gebel in
Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 7 Rz 185; Schuck in Viskorf/Schuck/Wälzholz, Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 7. Aufl., § 7 ErbStG Rz 179; Götz in Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG,
§ 7 ErbStG Rz 29, Stand 07/2025; vgl. auch Loose in von Oertzen/Loose/Stalleiken, Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz, 3. Aufl., § 2a Rz 33). Der BFH hat bereits entschieden, dass die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zur Teilrechtsfähigkeit einer (Außen-)GbR nicht der schenkungsteuerrechtlichen Einordnung
entgegensteht, bei einer Zuwendung an eine Gesamthandsgemeinschaft die Gesamthänder ‑‑und nicht die
Gesamthandsgemeinschaft‑‑ als Bereicherte anzusehen (BFH-Urteil vom 05.02.2020 - II R 9/17, BFHE 267, 511,
BStBl II 2020, 658, Rz 17 ff., für eine KG). Diese schenkungsteuerrechtliche Betrachtungsweise ergibt, dass trotz
Teilrechtsfähigkeit und Grundbuchfähigkeit der GbR das durch sie selbst erworbene Eigentum an dem
Schenkungsgegenstand den Gesellschaftern zugerechnet wird und diese als bereichert anzusehen sind.


b) Danach hat die Ehefrau durch die Übertragung des Familienheims auf die GbR mit notariell beurkundetem
Vertrag vom 06.08.2020 dem Kläger in Höhe seiner hälftigen Beteiligung an der GbR unentgeltlich Eigentum an
dem Grundstück verschafft und diesen schenkungsteuerrechtlich in Höhe des hälftigen Grundstückswerts bereichert,
so dass der Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erfüllt ist.
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2. Der Entscheidung des FG ist auch darin zu folgen, dass der Erwerb von Gesamthandseigentum an einem bebauten
Grundstück, das ‑‑im vorliegenden Fall unstreitig‑‑ als Familienheim zu qualifizieren ist, von der Steuerbefreiung
nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG erfasst wird.
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a) Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG bleiben steuerfrei Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte
dem anderen Ehegatten Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland oder in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen bebauten Grundstück im Sinne
des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 BewG verschafft, soweit darin eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird
(Familienheim), oder den anderen Ehegatten von eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der
Anschaffung oder der Herstellung des Familienheims freistellt.
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b) Zwar setzt § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG voraus, dass ein Ehegatte dem anderen Ehegatten durch Zuwendung
unter Lebenden "Eigentum" oder "Miteigentum" an einem Familienheim verschafft. Der Begriff des
"Gesamthandseigentums" wird in der Vorschrift nicht genannt. Jedoch kann ‑‑wie das FG zu Recht ausführt‑‑ unter
die Steuerbefreiungsvorschrift auch die Zuwendung aufgrund der Einlage des Familienheims durch einen Ehegatten
in eine GbR fallen, an der beide Ehegatten als Gesellschafter beteiligt sind.
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c) Dieses Verständnis von § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG ist folgerichtig. Sieht man den an der GbR als
Gesellschafter beteiligten Ehegatten unabhängig von der zivilrechtlichen Betrachtung schenkungsteuerrechtlich
durch die unentgeltliche Übertragung des Familienheims in das Gesellschaftsvermögen der GbR als bereichert an
(vgl. oben unter II.1.b), ist auch für die Frage, wem durch die Zuwendung unter Lebenden Eigentum an dem
Familienheim verschafft wird, auf den bereicherten Ehegatten abzustellen. Das über die GbR dem Gesellschafter als
Beteiligtem am Gesamthandsvermögen zugerechnete Eigentum ist für die Gewährung der Steuerbefreiung
ausreichend.
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d) Diese Auslegung wird auch dem Sinn und Zweck des § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG gerecht. Die Vorschrift wurde
durch Art. 24 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa des Jahressteuergesetzes 1996 vom 11.10.1995 (BGBl I 1995, 1250)
als Reaktion auf die Rechtsprechung des BFH eingefügt. Der BFH hatte mit Urteil vom 02.03.1994 - II R 59/92
(BFHE 173, 432, BStBl II 1994, 366) die Steuerfreiheit von ehebedingten unbenannten Zuwendungen aufgegeben.
Der Gesetzgeber wollte die lebzeitige Zuwendung des Familienheims aus der Besteuerung wieder ausnehmen (BFH-
Urteil vom 29.11.2017 - II R 14/16, BFHE 260, 372, BStBl II 2018, 362, Rz 26) und stellte sie durch § 13 Abs. 1 Nr. 4a
ErbStG von der Schenkungsteuer frei. Solche Zuwendungen, die den engeren Kern der ehelichen Lebens- und
Wirtschaftsgemeinschaft berühren, sollten schenkungsteuerrechtlich privilegiert werden (vgl. BTDrucks 13/901,
S. 157). Diesem Sinn und Zweck steht entgegen der Auffassung des FA nicht entgegen, dass der Gesellschafter einer
GbR ‑‑anders als ein Alleineigentümer oder ein Miteigentümer nach Bruchteilen‑‑ nach § 719 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs a.F. nicht über seinen Anteil an dem Gesellschaftsvermögen und an den einzelnen dazugehörenden
Gegenständen allein verfügen kann, sondern nur zusammen mit den anderen Gesellschaftern.


18


e) Nach diesen Grundsätzen findet die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG auf den vom Kläger aufgrund
seiner Beteiligung an der GbR unentgeltlich erworbenen Anteil an dem Familienheim Anwendung. Die weiteren
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Voraussetzungen der Vorschrift, insbesondere die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Zeitpunkt der Zuwendung,
sind unstreitig erfüllt. Die Schenkungsteuer ist danach mit 0 € festzusetzen.


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.20
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